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1. (1)Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind –

unbeschadet der Kontrolle durch den Rechnungshof – durch eine Prüfungskommission bestehend aus

mindestens zwei Mitgliedern zu prüfen, welche die Prüfung gemeinsam durchzuführen und hierüber einen

gemeinsamen Bericht zu erstatten haben. Falls die Mitglieder der Prüfungskommission zu unterschiedlichen

Ergebnissen kommen, ist dies im Prüfungsbericht gesondert festzuhalten.

2. (2)Die Mitglieder der Prüfungskommission sind von der Regulierungsbehörde für die Dauer von fünf

Geschäftsjahren zu bestellen. Zum Mitglied der Prüfungskommission dürfen nur Wirtschaftsprüfer oder

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestellt werden. Bei der Auswahl der Mitglieder der Prüfungskommission ist

darauf zu achten, dass der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Strukturen aufweist,

die für eine effiziente Prüfung von Unternehmen und Konzernen mit ähnlichen Umsatzvolumina erforderlich sind,

und über Erfahrung in der Prüfung solcher Unternehmen und Konzerne verfügt. Für die Auswahl der Mitglieder

der Prüfungskommission gilt im Übrigen § 271 UGB sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe, dass die

Ausschlussgründe weder in der laufenden noch in der vorangegangenen Finanzierungsperiode vorgelegen sein

dürfen. Die Mitglieder dürfen der Prüfungskommission nicht in zwei aufeinanderfolgenden Funktionsperioden

angehören. Die Prüfungskommission kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Vergütung der Mitglieder der

Prüfungskommission hat durch die Regulierungsbehörde zu erfolgen. Für die Vergütung gilt § 270 Abs. 5 UGB

sinngemäß. Die Regulierungsbehörde hat dem Österreichischen Rundfunk den von ihr zu entrichtenden

Vergütungsbedarf in Rechnung zu stellen; auf Antrag des Österreichischen Rundfunks oder bei Nichtentrichtung

ist der Vergütungsbedarf mit Bescheid vorzuschreiben.

3. (3)Die Prüfungskommission hat den Jahresabschluss einschließlich der Buchführung und den Lagebericht

innerhalb von drei Monaten ab Vorlage zu prüfen. Für Gegenstand und Umfang der Prüfung gilt § 269 UGB

sinngemäß. Ferner hat sich die Prüfung auch auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der

Führung der Geschäfte sowie auf die Übereinstimmung der Rechnungsführung und der Führung der Geschäfte

mit den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere mit § 8a, § 31c und §§ 39 bis 39b zu erstrecken. Zu diesem Zweck

hat die Prüfungskommission auf Basis von Stichproben Einsicht in die gesamte Rechnungsführung des

Österreichischen Rundfunks zu nehmen. Unbeschadet des § 2 Abs. 3 zweiter Satz umfasst die Prüfungsbefugnis

auch die Kontrolle des Umfangs der Tätigkeiten von Tochtergesellschaften im Sinne dieser Bestimmung sowie die

Einhaltung der Beschränkungen der §§ 8a und 31c Abs. 2 und 3.

4. (4)Die Regulierungsbehörde kann der Prüfungskommission jederzeit und auch abseits der Jahresprüfung

spezifische Prüfungsaufträge erteilen.

5. (5)Sämtliche Organe und Bedienstete des Österreichischen Rundfunks haben den Mitgliedern der

Prüfungskommission und der Regulierungsbehörde Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren und alle

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Im Übrigen gilt § 272 UGB sinngemäß.

6. (6)Die §§ 273 und 274 UGB über den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk sind sinngemäß

anzuwenden. Weiters hat der Bericht Aussagen über alle Feststellungen im Zusammenhang mit der Prüfung

gemäß Abs. 3 dritter Satz enthalten. Ein Prüfungsbericht ist auch im Falle eigenständiger Prüfungen nach Abs. 4

zu erstellen. Der Prüfungsbericht ist dem Generaldirektor und dem Stiftungsrat zur Stellungnahme binnen vier

Wochen und danach der Regulierungsbehörde mitsamt den abgegebenen Stellungnahmen vorzulegen. Die

Prüfungsberichte sowie sämtliche einen Gegenstand der Prüfung bildenden Unterlagen sind über einen Zeitraum

von zumindest drei Finanzierungsperioden aufzubewahren und für allfällige nachprüfende Kontrollen

bereitzuhalten.

7. (7)Die Mitglieder der Prüfungskommission trifft gegenüber der Regulierungsbehörde keine

Verschwiegenheitspflicht. Die Mitglieder der Prüfungskommission haben der Regulierungsbehörde alle Auskünfte

zu erteilen sowie Unterlagen vorzulegen, welche die Regulierungsbehörde zur Ausübung der ihr gesetzlich

eingeräumten Zuständigkeiten benötigt. Die Regulierungsbehörde kann bei der Ausübung der ihr gesetzlich

eingeräumten Prüfpflichten darüber hinaus Sachverständige heranziehen.
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